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A N T R A G
des Gemeinderates an den Einwohnerrat betreffend Verkauf der Parzelle 3171 in der Unteren Geisswies zum Preis von Fr. 2'057'550.(
Sehr geehrte Frau Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Gemeinderat beantragt Ihnen die Verkaufsermächtigung für die Parzelle 3171 in der Unteren Geisswies:

1 Ausgangslage

Die Gemeinde hat 1975 die Parzelle 3171 (total 4'663 m2) zu einem Preis von Fr. 46'630.( (Fr. 10.( pro m2) gekauft. Auf dieser Parzelle befindet sich ein Abbruchgebäude (Salzmagazin des Werkhofes und Wohntrakt). Auf Beschluss des Einwohnerrates wurde im vergangenen Jahr im nördlichen Teil der Parzelle 3171 eine Grenzbereinigung mit Vereinigung der Wegparzelle 635 vorgenommen. Die Parzelle 3171 beinhaltet nun 4'785 m2, was den Bau von ca. 30 Wohnungen ermöglicht.

Bis zur Neufestsetzung der Baugebietsabgrenzung gehörte die Parzelle 3171 der Gewerbewohn​zone GW3 an. In der Baugebietsabgrenzung wurde die Parzelle zusammen mit dem nördlich an​grenzenden privaten Areal teils der Wohnzone W3, teils der Gewerbe-/Wohnzone GW3 zugewie​sen, mit der Auflage für preisgünstigen Wohnungsbau in Beachtung der Bestimmungen des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgeset​zes (WEG). Die privaten Eigentümer wurden mit Dienstbarkeitsvertrag zur Einhaltung dieser Auflage verpflichtet. Es war immer klar, dass sich auch die Einwohnergemeinde mit ihrer Parzelle an die gleiche planungsrechtliche Vorgabe zu halten hat.

In der Zwischenzeit ist das angrenzende private Areal überbaut worden; der Gemeinderat hatte dabei verbindliche Rahmenbedingungen festgelegt und war im Vergabegremium vertreten; die Vorgaben bezüglich preisgünstigen Wohnungsbau wurden eingehalten.

In der laufenden Zonenplanrevision ist vorgesehen, den GW3-Teil ebenfalls der Wohnzone W3 zuzuweisen.

Für den Ersatz des Salzlagers ist ein Baubewilligungsverfahren (mit hängiger Beschwerde) auf dem Areal des Werkhofs im Gange; falls dieses Projekt scheitern würde, wäre an anderer Stelle ein Ersatz für das ungeeignete Salzlager in der Unteren Geisswies zu schaffen.

2 Veräusserung

Die Eigentümer der angrenzenden privaten Parzelle wurden angehalten, ihr Areal umgehend der Überbauung zuzuführen. Dieser Vorgabe hat nun auch die Einwohnergemeinde nachzukommen.

Das Land in der Unteren Geisswies liegt am Rande der Gemeinde. Es besteht daher kein Inte​resse, das Land lediglich im Baurecht abzugeben. Bei der Baurechtslösung ist langfristig stets mit dem Heimfall zu rechnen. Die Abgabe im Baurecht ist daher lediglich für Land an zentralen Lagen sachgerecht und es ist deshalb der Verkauf vorzusehen.

Eine Versteigerung kann nicht in Frage kommen, da der Verkaufspreis durch die WEG-Konditio​nen und durch die Preisbindung der privaten Eigentümer verbindlich präjudiziert ist.

3 Verkaufskonditionen

Preisgünstiger Wohnungsbau

Die Erfüllung der Auflage betreffend preisgünstiger Wohnungsbau ist mit folgenden Massnahmen sicher zu stellen:

· Verkaufspreis von Fr. 430.( pro m2, was total Fr. 2'057'550.( ergibt.

· Wohnungsstandard in Anlehnung an die WEG-Richtlinien.

· Mitspracherecht der Gemeinde beim Verkauf respektive der Vermietung der Wohnungen; unter anderem Bevorzugung von alleinerziehenden Elternteilen in angespannten finanziellen Verhältnissen. Die Wohnungen dürfen nur an natürliche Personen verkauft werden; nach Möglichkeit sind Selbstbewohner zu berücksichtigen; während fünf Jahren dürfen die Woh​nungen nicht zu einem höheren Preis verkauft werden (aufgerechnet werden darf eine allfälli​ge Teuerung sowie wertvermehrende Investitionen). Die Einwohnergemeinde hat ein über​tragbares limitiertes Kaufsrecht.

· Miteinplanung von geeigneten Räumlichkeiten für Kinderbetreuungsangebote.

Städtebauliche Anforderungen

Für das gesamte Areal Untere Geisswies (Parzelle 6366 des Konsortiums Untere Geisswies und Parzelle 3171 der Einwohnergemeinde) wurde fünf Architektenbüros (im Sinne eines Wettbewer​bes) ein Studienauftrag unter Vorgabe von Rahmenbedingungen in Auftrag gegeben. Die be​reits erfolgte Überbauung der privaten Parzelle wurde gemäss diesem Wettbewerbsergebnis durch​geführt. Für die Überbauung der gemeindeeigenen Parzelle ist dieses ebenfalls verbindlich vor​gegeben.

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Der Gemeinderat wird ermächtigt, die Parzelle 3171 zum Preis von Fr. 2'057'550.( unter Be​achtung der aufgeführten Auflagen zu verkaufen.

Wettingen, 26. Oktober 2000
Gemeinderat Wettingen

Dr. Karl Frey 
Karl Meier


Gemeindeammann 
Gemeindeschreiber

[image: image1.png]